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Pressemitteilung von VALID e.V. 
 

 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Justizministeriums 

zum geplanten Verfahren zur Klärung der Abstammung 

 

Frankfurt am Main / Geesthacht, 29. März 2007. Die 

Kooperationsgemeinschaft der freien Sachverständigen für 

Abstammungsgutachten in Deutschland – VALID – begrüßt das 

Vorhaben des Bundesjustizministeriums, die Klärung der 

Abstammung gesetzlich neu zu regeln und vor allem für die 

Beteiligten zu vereinfachen. Demnach plant das BMJ, Vätern, 

Müttern und Kindern das Recht einzuräumen, gegenüber den 

anderen beiden Familienangehörigen einen Anspruch auf Klärung 

der Abstammung zu haben. Laut dem Entwurf müssen die 

Betroffenen in die genetische Abstammungsuntersuchung 

einwilligen und die Entnahme der erforderlichen Proben dulden. 

 

In dem Entwurf sieht die Kooperationsgemeinschaft ihre Position 

bestätigt. VALID hatte bereits nach der Verkündung des Urteils 

des Bundesverfassungsgerichts im Februar den Gesetzgeber 

aufgefordert, eine Regelung zu finden, die es ermöglicht, eine 

Vaterschaft überprüfen zu lassen, ohne dass eine solche 

Auseinandersetzung zum Leidwesen aller Beteiligten vor Gericht 

ausgetragen wird. Dieser Weg werde nun offenbar durch das vom 

BMJ vorgeschlagene Verfahren zur Klärung der Abstammung 

ermöglicht. 

 

Unklar ist aus Sicht der freien Sachverständigen aber, wie zum 

Beispiel Mütter, die während der Zeit der Empfängnis mit mehr 

als einem Mann Sexualkontakt hatten, künftig diskret klären und 

sich Gewissheit verschaffen können, von wem das Kind 

abstammt, ohne u. U. eine bestehende Beziehung zu gefährden. 

Auf diese Frage muss der Gesetzgeber eine Antwort finden, rät 

VALID-Vorsitzende Henriette Tewes. Auch diese Frage wird im 

Rahmen einer Unterredung erörtert werden, zu der die 

verantwortlichen Fachreferenten im Bundesministerium der Justiz 

die VALID Vorstandsmitglieder in Kürze nach Berlin einladen 

wollen. 


